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Von Annette Tabbara

Einleitung

In der Inklusionspolitik für Menschen mit Behinderungen hat 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden – weg von der einrich-
tungszentrierten Förderung, hin zur selbstbestimmten Wahr-
nehmung individueller Unterstützungsleistungen. Bereits mit 
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, spätes-
tens aber mit dem Bundesteilhabegesetz wurde diese Neu-
ausrichtung auch im deutschen Sozialrecht vollzogen. 

Wer seine Rechte selbstbestimmt wahrnehmen möch-
te, muss dafür zunächst aber das Leistungsangebot kennen 
und dann auch in Anspruch nehmen können. Angesichts des 
sehr ausdifferenzierten Leistungsspektrums in Bund und 
Ländern – gestützt auf unterschiedliche Säulen des Reha-
bilitationssystems – ist dies eine große Herausforderung für 
die Ratsuchenden.

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

Um Menschen mit Behinderungen den Weg durch die Vielzahl 
der Leistungsangebote einfacher zu machen, wurde die Er-
gänzende unabhängige Teilhabeberatung ins Leben gerufen. 
Sie folgt der Prämisse, den betroffenen Ratsuchenden eine 
peer-to-peer-Beratung an die Seite zu stellen, die an mehre-
re Kriterien gebunden sein sollte. Sie sollte ausschließlich den 
Interessen der Ratsuchenden verpflichtet und niedrigschwel-
lig zu erreichen sein. Sie sollte, kostenfrei und ohne eigene 
ökonomische Interessen arbeiten. Und nicht zuletzt sollten 
Selbst-Betroffene durch die Vielzahl der leistungsrechtli-
chen Angebote lotsen. Die dahinterstehende Idee war, dass 
die Ratsuchenden nicht einseitig durch einen Leistungsträger 
beraten werden, der am besten doch seine eigenen Zustän-
digkeiten kennt, sondern breit durch Personen, die vielleicht 
selbst erste Erfahrungen mit der Beantragung bestimmter 
Leistungen gemacht haben und die die – möglichst gesamte 
– Bandbreite des Leistungsangebotes kennen.

Seit 2018 gibt es nun die Angebote der Ergänzenden 
Unabhängigen Teilhabeberatung. Sie ist zunächst auf fünf 
Jahre – bis Ende 2022 – als modellhafte Erprobung angelegt, 

wurde aber sehr schnell so erfolgreich, dass sie bereits vor 
Ablauf des Modellzeitraums im Jahr 2019 mit dem Angehö-
rigenentlastungsgesetz verstetigt werden konnte. Ab dem 
Jahr 2023 wird es – im Rahmen der rechtlichen Vorschrif-
ten – einen Rechtsanspruch auf Finanzierung eines EUTB®- 
Angebots geben. Die künftige Umsetzung, Ausgestaltung 
und Finanzierung regelt die Teilhabeberatungsverordnung 
EUTBV vom 14. Juni 2021 unter Berücksichtigung bisheriger 
Erkenntnisse zu der Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität. 
Zur nachhaltigen Etablierung der Beratungsangebote wird 
die Finanzierung von der bisherigen zuwendungsrechtlichen 
Förderung auf einen Rechtsanspruch auf einen Zuschuss 
umgestellt. Diese Änderung bringt ab 2023 erhebliche Vor-
teile für die Träger der EUTB®, z. B. durch die Ausweitung zu-
schussfähiger Sachausgaben und mehr Rechtssicherheit.

Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich das Akronym 
„EUTB“ durchgesetzt. „E“ steht für „ergänzend“, d.h. die Be-
ratung erfolgt ergänzend neben den Beratungsangeboten 
der Leistungsträger und Leistungserbringer und ersetzt die-
se nicht. „U“ steht für „unabhängig“ von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern und „TB“ für „Teilhabeberatung“. 
Zum Schutz vor unerwünschter Verwendung des Akronyms 
mussten wir frühzeitig einen entsprechenden Namens-
schutz sichern und machen diesen in Veröffentlichungen 
stets kenntlich (EUTB®).

Ziele und Strukturen

Die besondere Zielsetzung der EUTB® erfordert einen 
eigenen Förderrahmen und sichere Begleitstrukturen.

Förderrechtliche Ziele
Die Angebote der EUTB® sind zwar kostenfrei, aber die er-
brachten Leistungen müssen natürlich trotzdem finanziert 
werden. Die administrative und operative Grundlage hierfür 
wurde mit der Förderrichtlinie zur Durchführung einer Ergän-
zenden unabhängigen Teilhabeberatung geschaffen. Danach 
konnten juristische Personen Fördermittel zur Finanzierung 
von Personal und ausgewählten Sachausgaben beantragen 

Erfolgskonzept 
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und Ratsuchenden ein bundesweit niedrigschwelliges, in sei-
ner inhaltlichen, räumlichen, sozialen und zeitlichen Dimension 
gut erreichbares und barrierefreies Beratungsangebot sowie 
eine adressatenorientierte Angebotsnutzung ermöglichen.

Aus vielfältigen Studien, Fachgesprächen und Projekt
erfahrungen wissen wir, dass die Beratungsbedarfe von 
Menschen mit Behinderungen im Kontext des Zugangs zu 
Leistungen vielfältig sind. Sie bestehen insbesondere be-
züglich des Umfangs der Leistungsansprüche, möglicher In-
teressenkonflikte mit dem zuständigen Leistungsträger und 
hinsichtlich der Auswahl von Leistungsanbietern. Weitere 
Beratungsbedarfe ergeben sich im Rahmen der Leistungs-
erbringung. Die Durchführung qualifizierter Beratung in die-
sem Zusammenhang ist anspruchsvoll. Die Beratenden se-
hen sich gefordert, neben allgemeiner Fachkompetenz auch 
über Kompetenzen hinsichtlich ihrer Haltung, der Personen
zentrierung, der Diagnostik, der Gesprächsführung, der So-
zialraumorientierung und insbesondere des Sozialrechts zu 
verfügen. Die Praxis zeigt, dass die Beratung umso qualifi-
zierter erfolgen kann, je kontinuierlicher und enger die Be-
treuung der Leistungsberechtigten erfolgt. Darüber hinaus 
müssen die Beratenden den allgemeinen Vorschriften über 
das Verwaltungsverfahren nach dem Zehnten Sozialgesetz-
buch (SGB X) Rechnung tragen.

Mit der Einführung der EUTB® wird konsequent das Ziel 
verfolgt, die Position von Menschen mit (drohenden) Behinde-
rungen gegenüber den Leistungsträgern und Leistungserbrin-
gern im sozialrechtlichen Dreieck zu stärken und Ratsuchen-
den – insbesondere im Vorfeld der Beantragung konkreter 
Leistungen – die notwendige Orientierungs-, Planungs- und 
Entscheidungshilfe zu geben. Dabei greifen die Beratenden 
ganzheitlich die individuelle Persönlichkeit und Situation der 
Ratsuchenden auf und beziehen deren gesamtes soziales 
Umfeld mit ein, um die Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Die 
Unabhängigkeit, insbesondere von ökonomischen Interessen 
und der Kostenverantwortung der Leistungsträger und Leis-
tungserbringer ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal der EUTB®.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, die Beratungs-
methode des Peer Counseling auszubauen. Die Beratungs-
methode verbindet Professionalität mit eigener Betroffen-
heit. Hierbei sollen so weit wie möglich Selbstbetroffene als 
Beratende tätig werden. Innerhalb der EUTB® wird die Be-
ratungsmethode des Peer Counseling weit ausgelegt. Dies 
bedeutet, dass nicht ausschließlich Menschen mit Behin-
derungen andere Menschen mit Behinderungen beraten, 
sondern auch Angehörige von Menschen mit Behinderun-
gen als Peer-Beratende verstanden werden. Von den 1.180 
hauptamtlich Beschäftigten in den EUTB®-Angeboten wa-
ren 64 Prozent Peers, also Menschen mit (drohenden) Be-
hinderungen oder Angehörige. Bei den 668 ehrenamtlich Be-
schäftigten waren es 89 Prozent (BT-Drs. 19/16818, S. 5).

Strukturen und Verfahren
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) för-
dert im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31.  
Dezember 2022 die Durchführung der EUTB® in Höhe von 
jährlich 58 Millionen Euro. Die Zuwendungsempfänger wur-
den über ein öffentliches Antragsverfahren ausgewählt, das 
im Mai 2017 startete. Antragsberechtigt waren juristische 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Sitz in 
Deutschland. Um die Unabhängigkeit der Beratungsange-
bote zu gewährleisten, waren hiervon Rehabilitationsträger 
nach dem SGB IX und Leistungserbringer ausgenommen, es 
sei denn, sie sind für eine ausreichende Abdeckung der regio-
nalen Beratungsangebote oder der Angebote für spezifische 
Teilhabebeeinträchtigungen erforderlich. In diesem Fall soll-
te eine organisatorische, finanzielle und wirtschaftliche Un-
abhängigkeit der EUTB® von den Bereichen der Leistungser-
bringung nachgewiesen werden (Prognos 2021, S. 8-9). Mit 
der Prüfung der zu fördernden Angebote wurde die Gesell-
schaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) mbH be-
auftragt. An der Auswahl der Angebote wurden die zustän-
digen Ministerien der Bundesländer beteiligt. Sie sollten zur 
Vermeidung von Doppelstrukturen in den Ländern und für 
eine möglichst flächendeckende Verteilung der geförderten 
Beratungsangebote sorgen. Die zur Verfügung stehenden 
Mittel wurden kalkulatorisch in Kontingenten auf die Länder 
verteilt. Die Administration der Zuwendungen wird ebenfalls 
von der gsub übernommen (ebd. 2021, S. 9). 

	 „Die Unabhängigkeit, insbesondere 
von ökonomischen Interessen und 
der Kostenverantwortung der  
Leistungsträger und Leistungs­
erbringer ist ein wichtiges  
Qualitätsmerkmal der EUTB®“

Maßgeblich für die Vernetzung und Sicherung bun-
deseinheitlicher Standards der EUTB® ist neben den Bera-
tenden auch die vom BMAS beauftragte Fachstelle Teilha-
beberatung bei der gsub und ihren Unterauftragnehmern, 
der Selbstbestimmt Leben Unabhängig Gemeinsam – SLUG 
GmbH und der Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung 
Deaf Studies und Gebärdensprachdolmetschen am Insti-
tut für Rehabilitationswissenschaften. Die Fachstelle Teil-
habeberatung unterstützt fachlich und organisatorisch die 
EUTB®-Beratenden. Die Beratenden können sich mit sozi-
alrechtlichen, sozialpädagogischen und sozialmedizinischen 
Fragestellungen an die Fachstelle wenden. Darüber hinaus 
berät die Fachstelle Teilhabeberatung rund um das Thema 
Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen und un-
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terstützt bei organisatorischen Fragen. Schließlich begleitet 
die Fachstelle die EUTB®-Angebote auch bei ihrer Vernet-
zung untereinander und mit nicht EUTB®-geförderten Bera-
tungsstrukturen. Außerdem berät sie bei der Sicherstellung 
der Qualität in der Beratung.

Umsetzung

Deutschlandweit begannen Anfang des Jahres 2018 rund 
500 EUTB®-Angebote, die nach dem Prinzip „Eine für alle“ 
beraten. Ratsuchende können sich unabhängig von der Teil-
habebeeinträchtigung und vom Wohnort an jedes EUTB®- 
Angebot wenden. Zusätzlich bieten einige EUTB®-Angebote 
besondere Erfahrungen und Expertise mit spezifischen Teil-
habebeeinträchtigungen. Von Beginn an, wurde dafür Sor-
ge getragen, dass bundesweit ein flächendeckendes unab-
hängiges Beratungsangebot vorgehalten wurde, das nicht 
ausschließlich einer konkreten Gruppe von Menschen mit 
Behinderungen zu Gute kommt. Dies trägt dem Gedanken 
einer inklusiven Gesellschaft Rechnung und vermeidet Un-
gleichbehandlungen bei der Übernahme von Projektträger-
schaften. Die Trägerschaft übernahmen bevorzugt Selbst-
hilfevereine, Wohlfahrts- und Behindertenverbände. Um 
den Anliegen der Ratsuchenden bestmöglich zu entspre-
chen, haben sich viele regionale EUTB®-Netzwerke gebil-
det. Bundesweit verteilen sich 1180 hauptamtliche Mitar-
beiter/-innen auf knapp 694 Vollzeitäquivalente. Zusätzlich 

sind weitere 668 ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den 
EUTB®-Angeboten aktiv (BT-Drs. 19/16818). Ein einzelnes 
EUTB®-Angebot umfasst zwischen einem und drei Beraten-
den. Eine Übersicht aller EUTB®-Angebote mit Kontaktda-
ten und Angaben zu Öffnungszeiten sowie ggf. besonderen 
Erfahrungen und Expertise findet sich auf der Internetseite 
www.teilhabeberatung.de.

Empowerment und Peer Counseling
Beratende suchen gemeinsam mit Ratsuchenden nach pas-
senden Wegen für ihre individuelle Teilhabe. Dabei werden 
die Ratsuchenden ermächtigt bzw. „empowert“, ihre Inter-
essen selbstbestimmt und eigenständig vertreten zu kön-
nen. Dazu ist die bereits oben erwähnte Beratungsmethode 
des Peer Counseling besonders geeignet. Im Unterschied zu 
anderen Beratungsmethoden zeichnet sich diese Methode 
dadurch aus, dass durch die eigene Betroffenheit den Bera-
tenden ein hohes Maß an Identifikation mit den Ratsuchen-
den möglich ist und sich die Beraterinnen und Berater besser 
in die Lebenswelt der Ratsuchenden einfühlen können. Eine 
Beratung auf Augenhöhe und die Selbstbefähigung des Rat-
suchenden wird auch dadurch gefördert, dass die Beraten-
den ähnliche Lebenserfahrungen unabhängig von der kon-
kreten Behinderung gemacht und bewältigt haben. Dieser 
Aspekt trägt zudem zur Niedrigschwelligkeit der Beratung 
bei. Die beratende Person ist zeitgleich ein Rollenvorbild für 
die Bewältigung von eigenen Herausforderungen.
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Die Herausforderung besteht hierbei in der Suche nach 
einer ausgewogenen Haltung der Beratenden. „Hier gilt es 
für die Beratenden, eine gesunde Mischung aus Nähe und 
Distanz zu finden“ (Fachstelle Teilhabeberatung (2018). 
Wörterbuch der selbstbestimmten Teilhabe, Begriff Peer 
Counseling). Rechtsberatung und Unterstützung in einem 
Widerspruchs- oder Klageverfahren gehören nicht in den 
Aufgabenbereich der EUTB®-Beratenden.

Lotse im System und Netzwerkarbeit
Die EUTB®-Angebote fügen sich ergänzend in die Landschaft 
von (Leistungs-)Trägern und -erbringern, Beratungsange-
boten sowie Selbsthilfeverbänden ein. Diese Landschaft zu 
kennen, Ratsuchende darüber zu informieren und sie bei Be-
darf weiterzuleiten, ist ebenfalls Aufgabe der EUTB®. Sie 
fungieren als Lotsen im System. Beratende der EUTB® fan-
gen Ratsuchende auf und bieten einen Raum, alle Anliegen 
ihrer Lebenswelt zu besprechen. Sie geben Orientierung, zei-
gen Handlungsoptionen auf und unterstützen Ratsuchende, 
auf ihre Bedarfe abgestimmt, aus einer Hand. Dort, wo die 
Beratung durch die EUTB®-Angebote endet, werden Rat-
suchende passgenau an andere Beratungsangebote oder 
andere Organisationen weiterverwiesen. Dabei achten die 
Beratenden darauf, den Verweis gegenüber den Ratsuchen-
den gut zu kommunizieren. Ein gut funktionierendes Netz-
werk – vor Ort, überregional und bundesweit – ist daher in 
der Beratungsarbeit essenziell und dient nicht zuletzt auch 
als Wissensquelle. Bei der Vernetzung der EUTB®-Angebote 
untereinander unterstützt die Fachstelle Teilhabeberatung.

Qualifizierung und Qualitätssicherung
Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Be-
ratung trägt die Fachstelle Teilhabeberatung als zentrale An-
sprechstelle der EUTB®-Angebote bei. Neben der Förderung 
der Vernetzung der EUTB®-Angebote untereinander und mit 
Dritten sind Schulungen und weitere Qualifizierungsangebo-
te die zentralen Maßnahmen, um einen möglichst einheitli-
chen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Neue Beratende 
erhalten durch die Fachstelle Teilhabeberatung zunächst ei-
ne verpflichtende Grundqualifizierung zur Einführung in das 
Konzept der EUTB®, zur Beratungsmethode des Peer Coun-
seling sowie zur Beratungshaltung. Sie wird durch Materi-
alien zum Selbststudium und ein sozialrechtliches Zusatz-
modul ergänzt. Alle EUTB®-Beratenden werden zudem zu 
Beginn ihrer Tätigkeit in einem Onboarding-Prozess von der 
Fachstelle Teilhabeberatung begleitet.

Zahlreiche weitere Veranstaltungen der Fachstelle 
Teilhabeberatung dienen der Schulung aber auch der Ver-
netzung und dem Austausch untereinander. EUTB®-Bera-
tende haben beispielsweise die Möglichkeit sich bei digita-
len Veranstaltungen im kleineren Kreis gemeinsam mit der 
Fachstelle auszutauschen und sie begegnen sich bei (digi-

talen) bundesweiten Veranstaltungen. Mit den Schulungs-
veranstaltungen und weiterführenden Fachinformationen 
wird das gesamte Spektrum der benötigten Kompetenzen 
berücksichtigt. Behandelt werden sozialrechtliche Themen, 
Verwaltungsverfahren, Eingliederungshilfeleistungen, Per-
sönliches Budget, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Budget für Arbeit und viele weitere Themen. Geschult wer-
den EUTB®-Beratende auch zu Themenbereichen, die die 
Beratungsarbeit flankieren, wie Öffentlichkeitsarbeit, Netz-
werkarbeit und Datenschutz. Themen, die eher die Haltung 
und Beratungsmethodik betreffen, sind dabei ebenso wich-
tig wie die Unterstützung bei der Rollenfindung, Abgrenzung 
sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffen-
heit (Peer-Gedanken). 

Qualitätsmanagementhandbuch
Zur Sicherstellung einer bundesweit einheitlichen Bera-
tungsqualität der EUTB®-Angebote erarbeitete die Fach-
stelle in Zusammenarbeit mit externen Expertinnen und 
Experten sowie Mitarbeitenden aus den EUTB®-Angebo-
ten ein Qualitätsmanagementhandbuch (QMH). Das QMH 
EUTB® ist ein lebendes Dokument, das im Frühjahr 2020 
erstmals veröffentlicht und im Sommer 2022 einer ersten 
Revision unterzogen wurde. Es besteht aus acht Kapiteln, 
die die wesentlichen Kernaktivitäten der EUTB®-Angebo-
te beschreiben, u. a. Beratung, Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit sowie Qualitätsentwicklung und -sicherung. Das 
QMH EUTB® trägt dazu bei, den systematischen Dialog über 
Qualität anzuregen und die Einhaltung von Fachstandards in 
EUTB®-Angeboten zu sichern. Sogenannte „Strukturblät-
ter“ zu jedem Kapitel dienen der Selbstbewertung im Team 
und ermöglichen eine Einschätzung des eigenen Qualitäts-
standes. Ergänzende Formulare und Checklisten können als 
Arbeitshilfen genutzt werden. Von den EUTB®-Beratenden 
wurde das QMH EUTB® sehr gut angenommen und als pra-
xisorientierte Arbeitshilfe in ihren Berufsalltag integriert.

Beratungsdokumentation
Zur Sicherung der Prozessqualität wird die Beratung der 
EUTB®-Angebote onlinegestützt dokumentiert. Hierzu er-
arbeitete die Fachstelle Teilhabeberatung in Zusammenar-
beit mit externen Partnerinnen und Partnern standardisier-
te Dokumentationsformulare, die im internen Bereich der 
Internetseite Teilhabeberatung für die EUTB®-Beratenden 
vorgehalten werden. Die Dokumentationen dienen u. a. da-
zu abzubilden, wer die Beratung in Anspruch nimmt, welche 
Themen besprochen werden und zu welchem Ergebnis es in 
der Beratung kommt. Bei der Dokumentation werden Bera-
tungen von ratsuchenden Menschen mit (drohenden) Behin-
derungen, Beratungen von ratsuchenden Angehörigen von 
Menschen mit Behinderungen, Gruppenberatungen und In-
formationsanfragen unterschieden.

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung – EUTB®20    dvb forum 1 · 2023



Evaluation
Zur qualitativen Absicherung und Weiterentwicklung wur-
de entschieden, dass die EUTB® von Beginn bis zum Ende 
der Modellförderung (2018-2022) wissenschaftlich beglei-
tet und evaluiert werden soll. Neben der Untersuchung der 
inhaltlichen Charakteristika sollte mit Hilfe der Evaluation in 
Erfahrung gebracht werden, ob die erwünschte Verfahrens-
beschleunigung bei den Rehabilitationsträgern und Leis-
tungserbringern sowie ein personenzentriertes und zielge-
richtetes Leistungsangebot im Rehabilitationsprozess durch 
das EUTB®-Angebot unterstützt wird (Prognos 2021, S. 8). 
Hierzu erhielt im Nachgang einer öffentlichen Ausschreibung 
die Prognos AG mit ihren Unterauftragnehmern infas und 
Humboldt-Universität zu Berlin den Auftrag. 

Nach der Formulierung von Leitfragen zu den Themen 
der individuellen Beratungswirkung, der fachlichen Qualität, 
der Beratungsmethode des Peer Counseling und den mög-
lichen Veränderungen in den folgenden Antrags- und Hilfe-
prozessen erarbeiteten die EvaluatorInnen ein Analyseras-
ter mit den nachfolgenden vier Analysedimensionen:
•	 Konzeptqualität (inhaltlich-fachliche Ausrichtung)
•	 Strukturqualität (Strukturelle und materielle 

Voraussetzungen)
•	 Prozessqualität (Merkmale des Beratungsvorgangs) und
•	 Ergebnisqualität (Auswirkungen der Beratung).

Um die komplexen Leitfragen beantworten zu können, nutz-
ten die Forscherinnen und Forscher einen sich ergänzenden 
Methodenmix aus qualitativen Instrumenten (z. B. Fachge-
spräche, Workshops) und quantitativen Instrumenten (u. a. 
standardisierte Befragungen). „Den Kern der Evaluation bil-
den standardisierte Befragungen zu jeweils zwei Zeitpunk-
ten, zum einen bei den Beratungsangeboten (EUTB®-geför-
derte Angebote), zum anderen bei den Zielpersonen, das heißt 
den Ratsuchenden der EUTB®-Angebote. Die Zielsetzung 
der Befragung ist dabei, Informationen in einem Umfang und 
in einer Qualität zu erhalten, die valide Aussagen über Ver-
änderungen der Beratungsqualität und der Beratungsstruk-
turen durch Einführung der EUTB®-Angebote erlauben. Als 
Vergleichsbasis für die zu messenden Veränderungen dienen 
zum einen Erhebungen bei nicht-EUTB®-geförderten Ange-
boten der (Teilhabe-)Beratung, zum anderen bei einer Refe-
renzgruppe von Ratsuchenden, die durch nicht-geförderte 
Beratungsstellen beraten wurden“ (Prognos 2021, S.11). 

Erste Ergebnisse wurden mit dem Zwischenbericht zur 
Evaluation der EUTB® (Prognos 2021) im Juni 2021 öffent-
lich gemacht. 

Erfahrungen

Die EUTB® hat sich zu einem wichtigen Eckpfeiler in der Neu-
ordnung des Leistungsrechts für Menschen mit Behinderun-

gen in Übereinstimmung mit der Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen entwickelt. 

Hierzu leisten die in Gesetz und Förderrichtlinie veran-
kerte Peer-Beratung, der handlungsleitende Grundsatz der 
Unabhängigkeit sowie die Forderung nach Offenheit und Eig-
nung für alle Zielgruppen von Menschen mit Behinderungen 
und deren Angehörigen („Eine für alle“) einen wesentlichen 
Beitrag. Diese Stärkung der Handlungskompetenzen bildet 
das mit Abstand wichtigste Beratungsziel der EUTB®-An-
gebote. EUTB®-Beratende sind angehalten, Ratsuchende 
während bzw. nach der Beratung auf die Möglichkeit des an-
onymen Feedbacks zur Beratung hinzuweisen. Als Zwischen
ergebnis der wissenschaftlichen Begleitforschung lässt sich 
als ein sehr positives Ergebnis die hohe Zufriedenheit der Rat-
suchenden mit den EUTB®-Angeboten feststellen: 85 Prozent 
sind sehr zufrieden weitere 13 Prozent eher zufrieden mit der 
Beratung. Knapp zwei Drittel der beratenen Personen geben 
an, dass es ihnen wichtig sei, dass die Beratenden selbst Men-
schen mit Behinderungen oder Angehörige von Menschen mit 
Behinderungen sind (Fachstelle Teilhabeberatung, 2021).

Das monatliche Beratungsaufkommen stieg auf durch-
schnittlich 14.800 Fälle an (Prognos 2021. S. 95). Im Novem-
ber 2021 konnte die 500.000. Beratung seit Einführung der 
EUTB® registriert werden.

Inhaltlich dominierte kein einzelnes Beratungsthema. 
Die Beratungsgespräche boten ausreichend Platz für die un-
terschiedlichen Anliegen der Ratsuchenden. Über alle Bera-
tungskontakte hinweg waren Arbeit, Gesundheit und Woh-
nen die meistbehandelten Themen (ebd. 2021, S.119). 

Bei der Form der Beratung überwog das persönliche 
Gespräch alle anderen Beratungsformen. Dies änderte sich 
mit Beginn der Corona-Pandemie. Aufgrund des Infektions-
geschehens verlagerten sich die Beratungsformen hin zu 
kontaktvermeidenden Beratungen per Telefon und Video-
konferenz. Positiv anzumerken ist hierbei, dass trotz der pan-
demischen Einschränkungen das Beratungsgeschehen nicht 
zum Erliegen kam. Losgelöst von den pandemiegetriebenen 
Entwicklungen in der EUTB®-Beratung erwies sich weiter-
hin die aufsuchende Beratung von immobilen und schwer er-
reichbaren AdressatInnengruppen als besondere Herausfor-
derung, insbesondere in ländlichen Regionen (ebd. 2021. S. 
122). Durch die Verankerung einer stärkeren Regionalisierung 
in der Verordnung zur Weiterführung der Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatung (EUTBV) hat der Gesetzgeber auf 
diese Herausforderung reagiert. Auch die Öffentlichkeitsar-
beit der einzelnen EUTB®-Angebote wird mit der EUTBV ge-
stärkt. Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der EUTB® 
enthält der Zuschuss künftig auch eine Pauschale für die re-
gionale Öffentlichkeitsarbeit. Daneben behält die bisherige 
Netzwerkarbeit vor Ort ihren weiterhin hohen Stellenwert. 
An dieser Stelle appelliere ich an Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, in Ihrer Funktion als Beratende, Ihre Ratsuchenden bei 
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Fragen rund um Teilhabe und Rehabilitation im Zuge von Ver-
weisberatungen aktiv auf die EUTB® hinzuweisen. 

Ausblick

Die EUTB® hat die Herausforderung, sich als neues An-
gebot in der Beratungslandschaft zu etablieren, gemeistert. 
Die Umsetzung der Beratungsmethode des Peer Counse-
ling und die Beratung auf Augenhöhe hat hierzu maßgeblich 
beigetragen. So bestätigen die EvaluatorInnen in ihrem Zwi-
schenbericht, dass ein breites Spektrum an Zielgruppen er-
reicht wird. „Sowohl Ratsuchende mit Behinderungen als 
auch Angehörige von Menschen mit Behinderungen nehmen 
die Beratungsangebote wahr, ebenso Menschen mit den ver-
schiedensten Beeinträchtigungsarten. Der Anspruch, ein Be-
ratungsangebot zu schaffen, das breit akzeptiert wird und flä-
chendeckend gut erreichbar ist, wurde erfüllt“ (Prognos, 2021. 
S. 170). Ferner wird an den EUTB®-Angeboten geschätzt, dass 
diese mehr Zeit für die Ratsuchenden hätten und nicht nur zu 
einem Rechtsgebiet beraten (ebd. S. 47). Die Tatsache, dass 
die Corona-Pandemie nicht zu einem nachhaltigen Einbruch 
der Beratungszahlen führte, untermauert den Bedarf nach ei-
ner EUTB® aber auch die Anpassungsfähigkeiten der Träger 
und Beratenden. So hat die Pandemie die Beratungsinhalte 
beeinflusst aber nicht das Beratungsaufkommen. Diese Ent-
wicklung ist für das BMAS Ansporn, dass bisher Erreichte zu 
halten und die EUTB® weiterzuentwickeln und zukunftsfest 
zu machen. Grundlage hierfür wird neben dem Abschluss-
bericht zur Evaluation der EUTB® der begleitende konstruk-
tive Austausch mit den Ländern, Verbänden und Selbsthilfe-
organisationen sein. Ein möglichst hoher Qualitätsstandard 
und eine fortgesetzt hohe Kundenzufriedenheit stärken die 
EUTB® auch über 2022 hinaus und machen sie zu einem un-

verzichtbaren Bestandteil des Leistungsrechts für Menschen 
mit Behinderungen. Vor diesem Hintergrund ist es gut und 
wichtig, dass die EUTB® mit dem Jahreswechsel 2022/2023 
ihren Modellcharakter verliert und in ein dauerhaftes Ange-
bot für Menschen mit Behinderungen überführt werden wird.

Kontakt 
fachstelle@teilhabeberatung.de 
teilhabeberatung.de
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